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7. Ersetzung von Ampelanlagen durch Kreisverkehre
 - Ergebnis der Prüfung -
8. Radverkehrskonzept Solingen 
9. Theatermeile auf dem Kirchvorplatz der Ev. Kirche Wald
10. Entwicklung der Kinderzahlen an den Walder Kitas 

unter besonderer Berücksichtigung der Neuanmeldun-
gen, des Ausbau der U-3-Betreuung und der Proble-
matik der knappen Plätze für 3-jährige Einstiegskinder

 hier: Antrag der SPD-Bezirksfraktion vom 28.02.2011
11. Verschiedenes

Dienstag, 15.03.2011, 16:00 Uhr
Unterausschuss Gender, Inklusion und demografischer 
Wandel
Theater und Konzerthaus – Kammermusiksaal

Tagesordnung - öffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Niederschrift der 03. Sitzung am 25.01.2011
3. Europäische Charta über die Gleichstellung von Frauen 

und Männer auf lokaler Ebene
 

Nr. 10  64. Jahrgang Donnerstag, 10. März 2011 Einzelverkauf: 0,50 Euro/Abo: 2,00 Euro

11.03.2011, 16:00 Uhr  
Zweckverband Bergische Volkshochschule 
 Solingen - Wuppertal  
Birkenweiher 66, 42651 Solingen – Raum 106
 
Tagesordnung - öffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen 
1. Niederschrift der 2. Sitzung am 21.12.2010 
2. Quartalsbericht IV 2010
3. Genehmigung der Zweckverbandsumlage 2010 
4. Wirtschaftsplan 2011 und mittelfristige Finanzplanung 
5. Vorbereitung einer Entgelt-Nutzungsregelung für   

Raumüberlassungen
6. Verschiedenes   

Tagesordnung - nichtöffentlicher Teil -
1. Personalangelegenheiten
2. Verschiedenes

14.03.2011, 17:00 Uhr
Bezirksvertretung Wald
Paritätisches Familienhilfezentrum (ehemaliges Bürgerbüro), 
Friedrich-Ebert-Straße 81 – Sitzungsraum

Tagesordnung - öffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll über die 9. Sitzung der Bezirksvertretung 

Wald am 24.02.2011
3. Verfahren für Ehrungen in der Stadt Solingen
 hier: Änderung der Hauptsatzung und anderen orts-

rechtlichen Bestimmungen
4. Unfallschwerpunkt Wittkuller Straße/Obenitterstraße
 hier: Antrag der CDU-Bezirksfraktion vom 24.02.2011
5. Stand der Planung zum Gerhard-Berting-Haus
 hier: Antrag der CDU-Bezirksfraktion vom 24.02.2011
6. Raumkapazitäten des Offenen Ganztages an der 

Grundschule Rosenkamp
 hier: Antrag der SPD-Bezirksfraktion vom 28.02.2011

Sitzungen des Rates der Stadt Solingen,  seiner Ausschüsse und der Bezirksvertretungen 



3. Bildungspolitische Zielsetzungen des Landes NRW und 
Auswirkungen auf den Schulträger

 (unter besonderer Berücksichtigung der Themenfelder 
Gemeinschaftsschule, Inklusion und doppelter Abitur-
jahrgang)

4. Förderung von besonders begabten Schülerinnen und 
Schülern

5. Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen
 hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 02.03.2011
6. Errichtung einer Gemeinschaftsschule
 hier: Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von BfS, 

Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und SPD vom 
03.03.2011

7. Schulentwicklungsplan
 hier: Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von BfS, 

Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und SPD vom 
03.03.2011

8. Schulentwicklungsplanung
 Sachstandsbericht
9. Qualitätskriterien/Anforderungen an den offenen 

Ganztag
10. Gemeinsamer Unterricht in der Primarstufe (GU)
11. Gemeinschaftsprojekt Ziel:Beruf
 Sachstandsinformation
12. Verschiedenes

Tagesordnung - nichtöffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen 
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll über die 9. Sitzung des Ausschusses für 

Schule und Weiterbildung am 01.02.2011
3. Verschiedenes

17.03.2011, 16:00 Uhr
Beirat Agenda-Team
Rathaus, Rathausplatz 1 – Sitzungssaal 118

Tagesordnung - öffentlicher Teil -   
Beantwortung von Anfragen
1. Niederschrift über die Sitzung vom 15.11.2010
2. Bergisch pur – Sachstand und aktuelle Entwicklung
 Pia Kambergs, Biologische Station Mittlere Wupper
3. Klima-Allianz 
 Einführung einer Solinger Erklärung zum Klimaschutz
4. 10. Ausrichtung von „Leben braucht Vielfalt“ 
 Erste konzeptionelle Überlegungen 
5. Sachstandsberichte
- Resumee: Verleihung des Agenda-Preises 2010
- Vorstellung der Broschüre „Projekte und Aktivitäten 

der Agenda-Preisträger 2000 - 2011
- Schwerpunkte des Unterausschusses Gender, Inklusion, 

demografischer Wandel
- Pilotprojekt „Sicher, fit und klimafreundlich in die Schule“
- Ausstellung des Industriemuseums „Unsere Erde im 

Fieber“ und Rahmenprogramm
- Bewerbung der Stadt Solingen als „Fairtrade Town“
- Aktuelles aus dem Jugendstadtrat 
6. Verschiedenes

 hier: Information der Gleichstellungsbeauftragten der 
Stadt Münster zur Umsetzung der Charta in Münster

 - mündlicher Bericht -
4. Frauenförderplan der Stadt Solingen
 hier: Information der Gleichstellungsbeauftragten
 - mündlicher Bericht -
5. Soziale Infrastruktur für ältere Menschen
 hier: Berichterstattung zum Bearbeitungsstand, Ent-

scheidung weiteres Vorgehen
6. Verschiedenes

Tagesordnung - nichtöffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen 
1. Befangenheitserklärungen
2. Niederschrift der 03. Sitzung am 25.01.2011
3. Verschiedenes

15.03.2011, 17:00 Uhr
Bezirksvertretung Gräfrath
Museum Baden, Wuppertaler Str. 160 – Ratssaal

Tagesordnung - öffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll über die 10. Sitzung der Bezirksvertretung 

Gräfrath am 09.11.2010
3. Verfahren für Ehrungen in der Stadt Solingen
 hier: Änderung der Hauptsatzung und anderen orts-

rechtlichen Bestimmungen
4. Touristische Hinweisbeschilderung an der A 46
5. Neufassung der Allgemeinen Richtlinien des Rates für 

die Bezirksvertretungen der Stadt Solingen
6. Freie Budgetmittel 2011
7. Verlängerung der O-Buslinie 683
 - Sachstandsbericht -
8. Einrichtung einer Fußgängerampel auf der Straße 

Roggen kamp in Höhe der Einmündung Straße Piepers-
berg

9. Ampelschaltungen auf der L 357 n Piepersberg/ 
Roggenkamp

 hier: Gemeinsamer Antrag der Bezirksfraktionen der 
SPD und Bündnis 90/Grüne sowie BV Burski und BV 
Schlupp vom 24.02.2011

10. Ersetzung von Ampelanlagen durch Kreisverkehre
11. Radverkehrskonzept Solingen
12. Verschiedenes

17.03.2011, 16:00 Uhr
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Theater und Konzerthaus – Kammermusiksaal

Tagesordnung - öffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll über die 9. Sitzung des Ausschusses für 

Schule und Weiterbildung am 01.02.2011
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teilweise den heutigen gesetzlichen Vorschriften und den 
Ansprüchen verschiedenster Nutzer nicht mehr genü-
genden Katasterqualität. Aufgemessen werden ausgewähl-
te Grenzpunkte und Gebäudepunkte.
Die aktuelle und widerspruchsfreie Führung der Daten des 
Liegenschaftskatasters ist eine Grundlage zur Sicherung 
des Eigentums, der Wahrung der Rechte an Grundstücken 
und Gebäuden sowie für den Grundstücksverkehr. Durch 
den Einsatz modernster Vermessungstechnologie wird 
die Genauigkeit des Nachweises der Flurstücke (Lage der 
Grenzpunkte, Flächenangaben) gesteigert, fehlende Ab-
markungen werden wieder hergestellt und alte bisher noch 
nicht anerkannte Grenzen werden nach dem Kataster-
nachweis ermittelt und in einem Grenztermin festgestellt. 
Den betroffenen Grundstückseigentümern entstehen für 
die Vermessungstätigkeiten sowie für die Übernahme der 
Vermessungsergebnisse in das Liegenschaftskataster keine 
Kosten.
Die Mitarbeiter/innen des Stadtdienstes Vermessung und 
Kataster der Stadt Solingen sind berechtigt, Grundstücke 
zur Erfüllung ihres Auftrages zu betreten (siehe unterste-
henden Gesetzestextauszug).
Es wird um Verständnis gebeten, dass eine taggenaue An-
gabe des Termins, an dem die Grundstücke betreten wer-
den, leider nicht möglich ist. Das Betreten der Flurstücke 
wird auf das erforderliche Maß beschränkt. Die Bewohner 
vor Ort werden durch Einwurfbriefe über den aktuellen 
Zeitraum der Vermessung informiert. Im Interesse dieser 
wichtigen Angelegenheit wird um Unterstützung durch die 
Grundstückseigentümer bei den Vermessungsarbeiten ge-
beten.
Die aktuell bearbeiteten Gebiete sind jeweils im Internet un-
ter www.solingen.de (> Startseite > Umwelt, Bauen, Woh-
nen > Vermessung & Kataster > Aktuelles) aufgeführt.

Solingen, 01.03.2011
Stadt Solingen
Stadtdienst Vermessung und Kataster
Der Oberbürgermeister

Im Auftrag
Steinhoff

Gesetz über die Landesvermessung und das 
 Liegenschaftskataster - NRW

§ 6 Betreten von Grundstücken und baulichen Anlagen
(1) Personen, die mit örtlichen Arbeiten zur Durchführung dieses 

Gesetzes beauftragt sind, sind berechtigt, bei der Erfüllung ihres 
Auftrags Grundstücke und bauliche Anlagen zu betreten und 
zu befahren, um die nach pflichtgemäßem Ermessen erforder-
lichen Arbeiten vorzunehmen. Sie können Personen, die an der 
Vermessung oder Abmarkung ein rechtliches Interesse haben, 
hinzuziehen. Wohnungen dürfen nur mit Einwilligung der Woh-
nungsinhaberin oder des Wohnungsinhabers betreten werden.

(2) Die Absicht, Grundstücke oder bauliche Anlagen zu betreten 
oder zu befahren, soll den Eigentümerinnen und Eigentümern 
oder Besitzerinnen und Besitzern oder sonstigen Nutzungsbe-
rechtigten vorher mitgeteilt werden, soweit dies mit Rücksicht 
auf die Interessen der Betroffenen, die Sicherheit der Ausfüh-
renden, den mit der Mitteilung verbundenen Aufwand und den 
zügigen Ablauf der örtlichen Arbeiten angebracht erscheint.

17.03.2011, 16:00 Uhr
Bezirksvertretung Mitte
Friedrich-List-Berufskollegs, Burgstr. 65, 42655 Solingen – 
Aula, 4. Etage

Tagesordnung - öffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen
1. Befangenheitserklärungen
2. Protokoll über die 10. Sitzung der Bezirksvertretung 

Mitte am 27.01.2011
3. Protokoll über die gem. Sitzung der Bezirksvertretung 

Mitte und des ASUKM am 14.02.2011
4. Nordstadtkonzept
5. Innenstadtkonzept
6. Freie Budgetmittel 2011
7. Einrichtung eines Zebrastreifens auf der Wupperstraße
 hier: Antrag der CDU-Bezirksfraktion vom 28.02.2011
8. Verkehrssituation Dickenbusch
 hier: Antrag der CDU-Bezirksfraktion vom 28.02.2011
9. Verkehrssituation Kreuzung Kölner Straße/ 

Graf-Engelbert-Straße/Birkerstraße
 hier: Antrag der CDU-Bezirksfraktion vom 28.02.2011
10. Radverkehrskonzept Solingen
11. Ersetzung von Ampelanlagen durch Kreisverkehre
 - Ergebnis der Prüfung -
12. Neufassung der Allgemeinen Richtlinien des Rates für 

die Bezirksvertretungen der Stadt Solingen
13. Verfahren für Ehrungen in der Stadt Solingen
 hier: Änderung der Hauptsatzung und anderen orts-

rechtlichen Bestimmungen
14. Verschiedenes

Tagesordnung - nichtöffentlicher Teil -
Beantwortung von Anfragen 
1. Befangenheitserklärungen
2. Errichtung eines Wohn- und Pflegezentrums auf einem 

Grundstück an der Friedrichstraße
3. Verschiedenes

B E K A N N T M A C H U N G

Durchführung von Vermessungsarbeiten zur 
 Erneuerung des Liegenschaftskatasters

Der Stadtdienst Vermessung und Kataster der Stadt So-
lingen wird auf Grundlage des Gesetzes über die Landes-
vermessung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs- 
und Katastergesetz - Verm-KatG NRW v. 01.03.2005) in 
dem Zeitraum 03/2011 bis 12/2013 Vermessungsarbeiten 
zum Zwecke einer systematischen Erneuerung des Liegen-
schaftskatasters an verschiedenen Stellen des Stadtgebietes 
durchführen. Die Arbeiten erfolgen von Amts wegen und 
dienen der Steigerung der Qualität im Liegenschaftskataster 
sowie der Berichtigung von fehlerhaften Daten. Betroffen 
sind hiervon zunächst die Gebiete: Bausmühlenstraße/Eh-
renstraße, Schnitzlerstraße/Schulstraße, Neustraße/Köcher-
straße, Severinstraße, Talsperrenstraße (Sportplatz). In der 
Regel handelt es sich um Abschnitte (Baublöcke) mit einer 
in der historischen Entwicklung begründeten schlechten, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden,
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Solingen vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 28.02.2011

Feith
Oberbürgermeister

B E K A N N T M A C H U N G

Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und 
Gebühren bei Einsätzen der Feuerwehr Solingen  

vom 28.02.2011

Der Rat der Stadt Solingen hat aufgrund der §§ 7, 8 und 41 
Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17.12.1998 (GV.NRW, S. 762), §§ 12 Abs. 3, 41 Abs. 2, 3 
und 4 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleis-
tung (FSHG) vom 10.02.1998 (GV.NRW, S. 122), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 12.05.1998 (GV.NRW, S. 384) und 
der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV.NRW, S. 
712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.11.1998 (GV.
NRW, S. 666) in seiner Sitzung am 17.02.2011 folgende 
Satzung beschlossen.

§ 1
Grundsatz
Die Stadt Solingen unterhält zur Bekämpfung von Scha-
denfeuer sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und 
bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereig-
nisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht 
werden, eine Feuerwehr nach Maßgabe des Gesetzes über 
den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG). Einsätze in 
diesem Rahmen sind unentgeltlich, soweit diese Satzung 
nichts anderes bestimmt.

§ 2
Kostenersatz
Für die in § 41 Abs. 2 Satz 1 Feuerschutzhilfeleistungsge-
setz Nordrhein-Westfalen (FSHG) vom 10.02.1998, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 11.12.2007, aufgeführten Ein-
sätze der Feuerwehr Solingen und Hilfe leistenden Feuer-
wehren und Organisationen im Sinne von § 25 FSHG wird 
der Ersatz von entstandenen Kosten verlangt.

Besteht neben der Pflicht der Feuerwehr zur Hilfeleistung 
die Pflicht einer anderen Behörde oder Einrichtung zur 
Schadensverhütung und Schadensbekämpfung, so sind der 

(3) Wird jemandem durch das Betreten oder Befahren eines 
Grund stücks oder einer baulichen Anlage oder durch die 
getroffenen Maßnahmen ein Schaden zugefügt, so ist dafür 
angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Geringfügige 
Nachteile bleiben außer Betracht. Entschädigungspflichtig ist, 
wer die örtlichen Arbeiten veranlasst hat. Mehrere Entschä-
digungspflichtige haften als Gesamtschuldner. Der Anspruch 
auf Entschädigung verjährt in einem Jahr von dem Zeitpunkt 
an, in dem der Verletzte von dem Schaden und von der Person 
des Entschädigungspflichtigen Kenntnis erlangt, ohne Rück-
sicht auf diese Kenntnis in zwei Jahren nach dem Entstehen 
des Schadens. § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5, Abs. 2, §§ 198, 201 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie dessen Bestimmungen 
über Hemmung, Ablaufhemmung und Neubeginn der Verjäh-
rung und über Rechtsfolgen der Verjährung sind entsprechend 
anzuwenden.

B E K A N N T M A C H U N G

Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die Durchführung der Brandschau 

in der Stadt Solingen vom 26. März 1999

vom 28.02.2011

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nord rhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW, S. 666) zuletzt ge-
ändert durch Artikel II des Gesetzes vom 24.06.2008 (GV.
NRW 2008, S. 514) in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Satz 1, § 
6 und § 41 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes über des Feuerschutz 
und die Hilfeleistung Nordrhein-Westfalen (FSHG.NW) vom 
10. Februar 1998 (GV.NW, S. 122, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 11. Dezember 2007 (GV.NW 2007, S. 662) 
sowie der §§ 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV.
NW, S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. April 
2005 (GV.NW, S. 214) in ihren jeweils zurzeit geltenden Fas-
sungen hat der Rat der Stadt Solingen in seiner Sitzung am 
17.02.2011 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I
§ 4 Abs. 2 erhält folgende Neufassung:

Die Gebühr beträgt für die Durchführung einer Brandschau 
einschließlich Vor- und Nachbereitung oder einer Nach-
schau am Objekt gemäß § 3 Abs. 1 a) und b), nach Dauer 
der Amtshandlung je angefangene Viertelstunde 18,15 € je 
Beamter/Beamtin.

Artikel II
Die Änderungssatzung tritt am 01. April 2011 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Kostener-
satz und Gebühren bei Einsätzen der Feuerwehr Solingen 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn
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§ 5
Berechnungsgrundlage
Der Kostenersatz und die Gebühren, die sich jeweils aus 
den Personal-, Fahrzeug, Geräte- und Sachkosten zusam-
mensetzen, werden nach den in den §§ 6 bis 8 aufgestell-
ten Grundsätzen berechnet.

§ 6
Personalkosten
1. Die Personalkosten berechnen sich bei Einsätzen nach 

§ 41 Abs. 2 FSHG, bei Brandsicherheitswachen und 
freiwilligen Leistungen der Feuerwehr aufgrund der 
Einsatzzeit.

2. Die Einsatzzeit bei Einsätzen nach § 2 beginnt mit dem 
Zeitpunkt der Alarmierung und endet mit der Rückkehr 
zur Feuerwache. Bei Einsätzen, die eine besondere Rei-
nigung der Fahrzeuge und Geräte erforderlich machen, 
wird die Zeit für die Reinigung der Einsatzzeit hinzuge-
rechnet.

3. Die Einsatzzeit bei Brandsicherheitswachen richtet sich 
nach dem Einsatzbericht des Führers der Brandsicher-
heitswache.

4. Bei Hilfeleistungen gemäß § 3 dieser Satzung werden 
die Personalkosten nach dem Einsatzbericht berechnet.

5. Abgerechnet wird grundsätzlich nach Einsatzviertel-
stunden. Als Mindestgebühr gilt der Satz für eine halbe 
Stunde. Darüber hinaus wird jede angebrochene Vier-
telstunde berechnet.

6. Für alle Einsätze nach § 2 in der Zeit von 22.00 Uhr bis 
06.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen wird auf die 
Personalkosten ein Zuschlag von 20 v.H. erhoben.

§ 7
Fahrzeug- und Gerätekosten
1. Bei Einsätzen nach § 41 Abs. 2 FSHG und Hilfelei-

stungen nach § 3 dieser Satzung werden die Fahrzeug- 
und Gerätekosten für die zum Einsatz kommenden 
Fahrzeuge und Geräte aufgrund der Einsatzzeit, in der 
sie von der Feuerwache abwesend sind, berechnet. Die 
Einsatzzeit beginnt mit dem Ausrücken und endet mit 
der Rückkehr zur Feuerwache.

2. Abgerechnet wird grundsätzlich nach Einsatzviertel-
stunden. Als Mindestgebühr gilt der Satz für eine halbe 
Stunde. Darüber hinaus wird jede angebrochene Vier-
telstunde berechnet.

3. Bei Fahrzeugen sind im Kostenersatz die Nebenkosten 
und die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der 
in den Fahrzeugen befindlichen Geräte enthalten. Dies 
gilt nicht bei Ölsperren auf Gewässern, wenn diese 
durch den Einsatz unbrauchbar geworden sind. In die-
sem Fall werden Kosten in Höhe von 50 % der Ersatz-
beschaffung erhoben.

4. Die Höhe der Stundensätze der eingesetzten Fahrzeuge 
bemisst sich nach dem als Anlage beigefügten Kosten-
tarif, der Bestandteil der Satzung ist.

Stadt Solingen die Kosten für den Feuerwehreinsatz vom 
Rechtsträger der anderen Behörde oder Einrichtung zu er-
statten, sofern ein Kostenersatz nach Satz 1 nicht möglich 
ist.

§ 3
Sonstige entgeltpflichtige Leistungen der Feuerwehr 
Solingen
Die Feuerwehr Solingen führt auf Antrag (Hilfeersuchen bei 
der Gemeinsamen Leitstelle der Feuerwehren Solingen und 
Wuppertal) folgende gebührenpflichtige Leistungen aus:

a) Auspumpen oder sonstige geeignete Wasserbeseitigung 
von Gruben und baulichen Anlagen ohne Unwetter

b) Beseitigen von Schnee und Eiszapfen aus großer Höhe

c) Beseitigen von Eis und Schnee auf Dächern

d) Beseitigung von umgestürzten oder umsturzgefährde-
ter Bäume oder Masten oder abknickender 

e) Aufnehmen und Sichern gefährlicher Stoffe, soweit 
die se Leistung nicht unter die Vorschriften des § 41 
Abs. 2 Satz 1 FSHG fällt

f) Absicherung von Gebäuden und Gebäudeteilen

g) Einfangen von ungefährlichen Tieren sowie Transport 
in ein Tierheim

h) Bergung oder Absicherung von Sachen

i) Türöffnung bei Gebäuden, Wohnungen, Aufzügen o. ä.

j) Bewässerung von Baumscheiben oder andere Wasser-
lieferungen bei Trockenwetterlagen

k) Vorspanndienst und Bergung von Fahrzeugen

l) Sauerstoffbelieferungen

m) Zeitweise Überlassung von Einsatzmitteln

Über weitere Leistungen bei Hilfeersuchen, die im § 3 dieser 
Satzung nicht aufgeführt sind, entscheidet der Leiter der 
Feuerwehr im Einzelfall.

Die vorstehende Auflistung von Hilfeleistungen begründet 
keinen Rechtsanspruch auf einen Feuerwehreinsatz. Ge-
genüber geeigneten Unternehmern ist ein Einsatz der Feu-
erwehr nachrangig.

§ 4
Gebühren
1. Für die Gestellung von Brandsicherheitswachen und das 

Gewähren von Hilfeleistungen, die in § 3 dieser Satzung 
aufgeführt sind und die nicht nach § 41 Abs. 1 FSHG 
unentgeltlich sind und nicht unter die Vorschrift des § 
41 Abs. 2 FSHG fallen, werden Gebühren erhoben.

2. Die Leistungen nach Abs. 1 können von der Zahlung 
eines angemessenen Vorschusses oder von der Bereit-
stellung einer angemessenen Sicherheit abhängig ge-
macht werden.

3. Auf Hilfeleistungen der Feuerwehr gemäß § 3 dieser 
Satzung besteht kein Rechtsanspruch. Bei Hilfelei-
stungen nach § 3 dieser Satzung ist die Haftung der 
Stadt Solingen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit be-
schränkt.
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16. Februar 2011 sowie die „Satzung über die Leistungen 
der Feuerwehr Solingen sowie über die Erhebung von Ko-
stenersatz“ vom 16. Februar 2001 außer Kraft.
 
A n l a g e

zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Ge-
bühren bei Einsätzen der Feuerwehr Solingen vom

Kostentarife     

Gebühr

je Stunde je Viertel-
stunde

1 Gestellung von Personal:

1.1 Personal mittlerer Dienst 36,16 € 9,04 €

1.2 Personal gehobener und 
 höherer Dienst

56,08 € 14,02 €

1.3 Personal bei Brandsicher-
heitswachen zuzüglich der 
Fahrtkosten nach der jeweils 
gültigen Preisstufe A des 
Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr 
(VRR)

18,96 € 4,74 €

2 Gestellung von Fahrzeugen u. Geräten:

Fahrzeugart:

2.1 Kleinfahrzeuge 33,08 € 8,27 €

2.2 Löschfahrzeuge 113,68 € 28,42 €

2.3 Rüstwagen (RW) 67,60 € 16,90 €

2.4 Drehleiter 108,76 € 27,19 €

2.5 Kranwagen 122,36 € 30,59 €

2.6 Wechselladerfahrzeug 174,84 € 43,71 €

2.7 Abrollbehälter Gruppe 1 
(Abrollbehälter Gefahrgut, 
Atemschutz, Öl, Lösch, 
Schlauch, Pritsche/Kran, 
 Einsatzleitung)

151,24 € 37,81 €

2.8 Abrollbehälter Gruppe 2 
(Abrollbehälter Mulde, Mulde/
Hochwasser)

36,28 € 9,07 €

3 Sonstiges

3.1 Nutzung der Atemschutz-
übungsstrecke

216,80 € 54,20 €

3.2 Einsatz nach Fehlauslösung 
Brandmeldeanlage         

551,27 €  (pauschal)

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Kostener-
satz und Gebühren bei Einsätzen der Feuerwehr Solingen 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

§ 8
Sachkosten
Die Sachkosten wie Schaummittel, Ölbindemittel usw. wer-
den zusätzlich zu den Personal-, Fahrzeug- und Geräteko-
sten in voller Höhe zum jeweiligen Tagespreis berechnet.

§ 9
Inanspruchnahme privater Unternehmen und Hilfsor-
ganisationen
1. Die Feuerwehr kann zur Unterstützung bei Leistungen 

im Sinne des § 1 private Unternehmen und / oder Hilf-
sorganisationen beauftragen. Über die Beauftragung 
entscheidet der Leiter der Feuerwehr. Ein Rechtsan-
spruch auf Beauftragung besteht nicht.

2. Für die Beauftragung privater Unternehmen und / oder 
Hilfsorganisationen werden Gebühren erhoben. Die 
Höhe der Gebühren richtet sich nach den tatsächlich 
angefallenen Kosten.

§ 10
Kosten- und Gebührenschuldner
1. Die Bestimmung des Ersatzpflichtigen nach Einsätzen 

gemäß § 41 Abs. 2 FSHG richtet sich nach nach den 
Vorschriften des § 41 Abs. 2 Ziff. 1 - 8 FSHG. Wird der 
Einsatz von mehreren in Anspruch genommen, so ist 
jeder zahlungspflichtig. Mehrere Zahlungspflichtige 
haften als Gesamtschuldner.

2. Bei Brandsicherheitswachen und Hilfeleistungen gemäß 
§ 3 dieser Satzung ist zur Zahlung verpflichtet, wer Ver-
ursacher des Zustands ist oder Eigentümer der betref-
fenden Sache ist, im übrigen wer nach pflichtgemäßem 
Ermessen durch die Leistung begünstigt wurde.

§ 11
Zahlungsfälligkeit
1. Der Kostenersatz sowie die Gebühren sind innerhalb 

von zwei Wochen nach Empfang des Gebührenbe-
scheides an die Stadt Solingen zu zahlen.

2. Rückständige Geldbeträge werden gemäß den Bestim-
mungen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 13.05.1980 (GV.
NRW, S. 510) in der jeweils geltenden Fassung beige-
trieben.

3. Von dem Ersatz der Kosten bei Leistungen nach § 2 die-
ser Satzung kann abgesehen werden, soweit dies nach 
Lage des Einzelfalles eine unbillige Härte wäre oder 
aufgrund gemeindlichen Interesses gerechtfertigt ist.

4. Die Stundung des Kostenersatzes oder der Gebühren 
richtet sich nach den Vorschriften des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
jeweils geltenden Fassung.

§ 12
Inkrafttreten
Diese Satzung und der als Anlage beigefügte Kostentarif 
treten am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Stadt Solingen in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherige 
„Ordnung über die Erhebung von privatrechtlichen Entgel-
ten für die Inanspruchnahme der Feuerwehr Solingen“ vom 
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a) Planung, Bau und Unterhaltung der Straßen der Stadt 
Solingen sowie der Ingenieurbauwerke,

b) Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der städtischen 
Verkehrsanlagen einschließlich Verkehrsrechner, 

c) Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der städtischen 
Grün-, Sport- und Freiflächen sowie Außenanlagen von 
städtischen Gebäuden und landschaftsplanerischen 
Leistungen zu Bauleitplanungen und Planfeststellungs-
verfahren.

d) Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb moderner 
Kommunikationseinrichtungen (Telefonie, Solicom),

e) Werkstatt und Fahrbereitschaft einschl. Fuhrpark-
management, 

f) Bearbeitung und Heranziehung öffentlicher Abgaben 
(Grundbesitz und Friedhofsgebühren)

4. Zweck der unter 2. a) - d) aufgeführten Entsorgungsein-
richtungen (Straßenreinigung, Abwasserbeseitigung, 
Abfall, Müllheizkraftwerk) der Technischen Betriebe 
Solingen, einschließlich ihrer Hilfs- und Nebenbetriebe, 
ist die Entsorgung des Stadtgebietes von Abfällen und 
Abwässern sowie die unschädliche, nicht störende, 
wirksame und möglichst wirtschaftliche sowie umwelt-
freundliche Beseitigung von Müll und die daraus resul-
tierende Fernwärmeerzeugung. Die Aufgaben werden 
entsprechend dem Abfallwirtschaftskonzept, dem 
General entwässerungsplan und dem Abwasserbeseiti-
gungskonzept der Stadt Solingen durchgeführt. 

 Fragen der leitungsgebundenen Energieversorgung 
werden mit der Stadt abgestimmt.

5. Zweck der unter 3. a) - d) aufgeführten technischen 
Bereiche der Technischen Betriebe Solingen, einschließ-
lich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe, ist die wirt-
schaftliche Erbringung der dem Betrieb übertragenen 
Dienstleistungen mit eigenem Personal oder durch Be-
auftragung Dritter einschließlich Fach- und Beratungs-
aufgaben.

 Die Aufrechterhaltung der Verkehrs- und Betriebssi-
cherheit der kommunalen Anlagen wird jederzeit ge-
währleistet. 

6. Bei der Zweckerreichung verfolgen die Technischen 
Betriebe Solingen ökonomische und ökologische Ziele 
(z. B. Vermeidung vor Verwertung vor Beseitigung).

7. Ziele des Umweltschutzes sind Leitschnur der Betriebs-
führung. Darüber hinaus fördert der Betrieb das Um-
weltwissen und -bewusstsein seines Personals durch 
entsprechende Aus-, Fort- und Weiterbildung. Die 
bisherigen Umwelt-Qualitätsmanagementsysteme sind 
fortzuführen bzw. weiterzuentwickeln. Der Betriebs-
ausschuss ist jährlich zu unterrichten.

8. Der Betrieb beachtet die landesgesetzlichen und kom-
munalen Vorgaben zur Gleichstellung von Männern 
und Frauen sowie die Ziele des Frauenförderplans der 
Stadt Solingen in der jeweils gültigen Fassung.

§ 2
Name der Betriebe

Die Betriebe führen die Bezeichnung „Technische Betriebe 
Solingen“ (TBS).

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Solingen vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, 28.02.2011

Feith
Oberbürgermeister

B E K A N N T M A C H U N G

Betriebssatzung für die  Technischen Betriebe Solingen  
vom 06.01.2011

Aufgrund der §§ 7, 41, 107 Abs. 2 und 114 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der derzeit gültigen Fassung, der Eigenbetriebsverord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 
16.11.2004 in der Fassung des Art. 16 NKFG NRW (GV 
NRW S. 644), geändert durch Verordnung zur Änderung 
von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Gemeinde-
wirtschaftsrechts vom 05.08.2009 (GV NRW S. 438) und 
den §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG 
NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712) in der zur Zeit 
geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Solingen in seiner 
Sitzung am 17.02.2011 die folgende Betriebssatzung be-
schlossen. 

§ 1
Rechtsstellung, Gegenstand und Zweck der Betriebe

1. Die Technischen Betriebe Solingen werden wie ein Ei-
genbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit als orga-
nisatorisch und wirtschaftlich eigenständige Einrichtung 
im Sinne von § 107 (2) GO NRW nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten betrieben und entsprechend der Eig-
VO NRW, den Bestimmungen der Hauptsatzung der 
Stadt Solingen und dieser Betriebssatzung geführt.

 Die Inhalte des Public Corporate Governance Kodex der 
Stadt Solingen finden Anwendung.

2. Die Technischen Betriebe Solingen betreiben die nach-
folgenden Einrichtungen, die unbeschadet des § 6 
KAG eine wirtschaftliche und organisatorische Einheit 
darstellen:

a) Straßenreinigung, einschließlich Winterdienst,
b) Abwasserbeseitigung,
c) Abfall-, einschließlich Schadstoffentsorgung,
d) Müllheizkraftwerk, 
e) Betrieb städtischer Friedhöfe einschließlich Ehrenfried-

höfe

3. Die Technischen Betriebe Solingen nehmen außerdem 
folgende Aufgaben wahr:

7



nischen Betriebe Solingen, soweit es sich nicht um Ge-
schäfte der laufenden Betriebsführung handelt,

g) die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von 
Gewährverträgen und die Bestellung sonstiger Sicher-
heiten für andere sowie solche Rechtsgeschäfte, die 
den vorgenannten wirtschaftlich gleichkommen,

h) die Überführung von Grundstücken zum bzw. aus dem 
Sondervermögen,

i) die Übernahme neuer Aufgaben, für die keine gesetz-
liche Verpflichtung besteht,

j) die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes,
k) die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwen-

dung eines Jahresgewinnes oder die Behandlung eines 
Jahresverlustes sowie die Entlastung des Betriebsaus-
schusses,

l) die Rückzahlung von Eigenkapital an die Stadt Solin-
gen.

§ 7
Betriebsausschuss 

1. Der Betriebsausschuss besteht aus einer vom Rat fest-
gelegten Zahl stimmberechtigter Mitglieder, die nach 
den Vorschriften der Gemeindeordnung (§ 58 in Ver-
bindung mit § 50 Abs. 3 GO NW) gewählt werden.

2.  Der Rat legt die Anzahl der sachkundigen Einwohner 
fest, die dem Betriebsausschuss mit beratender Stimme 
angehören.

3. An den Beratungen des Betriebsausschusses nimmt die 
Betriebsleitung teil. Sie ist berechtigt und auf Verlangen 
verpflichtet, ihre Ansicht zu einem Punkt der Tagesord-
nung darzulegen. 

4. Der Oberbürgermeister und der zuständige Beigeord-
nete sowie ein Vertreter der Beteiligungsgesellschaft 
(BSG) sind berechtigt, an den Sitzungen des Betriebs-
ausschusses teilzunehmen. Dem Oberbürgermeister ist 
auf Verlangen jederzeit das Wort zu erteilen.

§ 8
Aufgaben des Betriebsausschusses 

1. Der Betriebsausschuss berät die vom Rat zu entschei-
denden Angelegenheiten vor.

2. Der Betriebsausschuss entscheidet endgültig über:
a) die Festlegung allgemeiner Vertragsbedingungen der 

Technischen Betriebe Solingen, soweit es sich nicht um 
Aufgaben der laufenden Betriebsführung handelt,

b) die Festsetzung der Verbrennungsbedingungen,
c) den Abschluss, die Änderung oder die Aufhebung von 

Verträgen, soweit es sich nicht um Geschäfte der lau-
fenden Betriebsführung handelt,

d) die Zustimmung zu erfolggefährdenden Mehraufwen-
dungen gemäß § 15 EigVO, die 5 v. H. des Ansatzes im 
Erfolgsplan übersteigen,

e) die Zustimmung zu Mehrausgaben gemäß § 16 EigVO, 
die 15 v. H. des Ansatzes im Vermögensplan übersteigen,

f) den Vorschlag an die Gemeindeprüfungsanstalt über 
einen Wirtschaftsprüfer bzw. eine Wirtschaftsprüferin 
oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prü-
fung des Jahresabschlusses,

§ 3
Stammkapital

Das Stammkapital der Technischen Betriebe Solingen be-
trägt 30.909.575,06 Euro.

§ 4
Gemeinnützigkeit

1. Die Entsorgungseinrichtungen der Technischen Be-
triebe Solingen verfolgen ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 
‚Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung‘ in 
der jeweils gültigen Fassung.

2. Die Entsorgungseinrichtungen der Technischen Be-
triebe Solingen sind selbstlos tätig und verfolgen nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3. Die erwirtschafteten Mittel der Entsorgungseinrich-
tungen der Technischen Betriebe Solingen dürfen nur für 
die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Stadt Solingen erhält keine Zuwendungen aus den Mit-
teln der Entsorgungseinrichtungen der Technischen Be-
triebe Solingen. Sie erhält bei Auflösung oder Aufhebung 
der Entsorgungseinrichtungen der Technischen Betriebe 
Solingen oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den 
gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück.

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwe-
cken der Entsorgungseinrichtungen der Technischen 
Betriebe Solingen fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 5
Abgabenrechtliche Stellung 

Die Technischen Betriebe Solingen erbringen überwiegend 
Dienstleistungen im nicht steuerpflichtigen Bereich. Sofern 
steuerpflichtige Tätigkeiten anfallen, sind diese wirtschaft-
lich und - soweit möglich - organisatorisch abzugrenzen.

§ 6
Aufgaben des Rates

Der Rat entscheidet in allen Angelegenheiten der Tech-
nischen Betriebe Solingen, die ihm durch die GO NRW, die 
EigVO NRW und die Hauptsatzung der Stadt Solingen vor-
behalten sind. Hierzu zählen insbesondere folgende Ange-
legenheiten:
a) die allgemeinen Grundsätze und Ziele, nach denen die 

Technischen Betriebe Solingen geführt werden sollen,
b) die Wahl der Mitglieder des Betriebsausschusses und 

ihrer Stellvertretungen,
c) die Bestellung und Abberufung der Betriebsleitung,
d) der Erlass, die Änderung und die Aufhebung der Be-

triebssatzung der Technischen Betriebe Solingen,
e) die Umwandlung der Rechtsform der Technischen Be-

triebe Solingen,
f) die Übernahme, Erhöhung oder Veräußerung von Be-

teiligungen an einer Gesellschaft oder anderen Verei-
nigungen des privaten Rechts sowie die teilweise oder 
vollständige Veräußerung oder Verpachtung der Tech-
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§ 11
Betriebsleitung

1. Die Betriebsleitung besteht aus einer Betriebs-
leiterin bzw. einem Betriebsleiter oder mehreren 
Betriebsleitern/-leiterinnen. Die Betriebsleitung wird 
vom Rat der Stadt Solingen bestellt. Der Rat legt hierbei 
die Reihenfolge der Betriebsleiter/-leiterinnen fest.

2. Die Technischen Betriebe Solingen werden von der Be-
triebsleitung eigenverantwortlich und selbständig ge-
leitet, soweit nicht durch die GO NRW, die EigVO NRW 
oder diese Satzung etwas anderes bestimmt ist. Bei 
Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Betriebslei-
tung entscheidet der/die Erste Betriebsleiter/-in.

2. Die Betriebsleitung hat den Betriebsausschuss über alle 
wichtigen Angelegenheiten der Technischen Betriebe 
Solingen rechtzeitig zu unterrichten.

3. Die Betriebsleitung entscheidet über die Einstellung, 
Höhergruppierung und Entlassung der Beschäftigten 
der Technischen Betriebe Solingen. Die Betriebsleitung 
entscheidet ebenfalls über die Beschäftigung von Be-
amten bei den Technischen Betrieben Solingen. 

4. Entscheidungen der Betriebsleitung werden im Beneh-
men mit den Bereichsleitern bzw. Bereichsleiterinnen 
und den Teilbetriebsleiterin bzw. Teilbetriebsleiterinnen 
getroffen.

§ 12
Stellung des Stadtkämmerers 

1. Finanzwirtschaftliche Entscheidungen der Technischen 
Betriebe Solingen, die den Haushalt der Stadt Solingen 
berühren, sind in Abstimmung mit dem Stadtkämmerer 
zu treffen.

 Werden solche Angelegenheiten im Betriebsausschuss 
beraten, so ist er einzuladen.

2. Die Betriebsleitung hat dem Stadtkämmerer und der 
Beteiligungsgesellschaft den Entwurf des Wirtschafts-
planes, des Finanzplanes und des Jahresabschlusses, 
die Zwischenberichte sowie die Ergebnisse der ge-
führten Statistiken und der Kosten- und Leistungs-
rechnungen zuzuleiten und auf deren Verlangen alle 
sonstigen finanzwirtschaftlichen Auskünfte sowie Zwi-
schenberichte, auch in kürzeren zeitlichen Abständen, 
zu erteilen.

3. Tritt der Stadtkämmerer den ihm von der Betriebslei-
tung gemäß Absatz 2. vorgelegten Entwürfen nicht bei, 
so sind die Entwürfe den Einwendungen entsprechend 
zu ändern, soweit der Oberbürgermeister dies verlangt.

4. Über den Abschluss von Kreditaufnahmen und Zins-
derivaten entscheidet der Stadtkämmerer im Sinne der 
Einheitlichkeit der Verwaltung. Abschlüsse über Zinsde-
rivate, die im negativen Fall im Jahresabschluss geson-
dert auszuweisen sind, sind ausgeschlossen.

g) die Stellungnahme zu Weisungen des Oberbürgermei-
sters an die Betriebsleitung im Sinne des § 6 (2) EigVO, 
wenn die Betriebsleitung die Verantwortung für deren 
Durchführung nach pflichtgemäßem Ermessen nicht 
übernehmen zu können glaubt und sich deshalb an 
den Betriebsausschuss gewandt hat,

h) die Entlastung der Betriebsleitung gemäß § 5 (5) EigVO 
NRW

i) die Vorberatung der Gesellschafterversammlung der 
Entsorgung Solingen GmbH.

3. Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegen-
heiten, die der Beschlussfassung des Rates unterliegen, 
falls die Angelegenheit keinen Aufschub duldet. In den 
Fällen äußerster Dringlichkeit kann der Oberbürgermei-
ster mit dem bzw. der Vorsitzenden des Betriebsaus-
schusses entscheiden.

4. Der § 21 (Geschäfte der laufenden Verwaltung) der 
Hauptsatzung in der jeweils geltenden Fassung gilt 
entsprechend.

§ 9
Aufgaben des Hauptausschusses

Der Hauptausschuss nimmt insbesondere die ihm nach § 61 
GO NRW und nach § 5 (6) sowie § 6 (2) EigVO NRW oblie-
genden Aufgaben wahr.
       
§ 10
Stellung des Oberbürgermeisters 

1. Der Oberbürgermeister nimmt die ihm nach der GO 
NRW, der EigVO NRW und der Hauptsatzung zugewie-
senen Aufgaben wahr.

2. Der Oberbürgermeister ist Dienstvorgesetzter aller 
Dienstkräfte der Technischen Betriebe Solingen.

3. Der Oberbürgermeister ist von der Betriebsleitung über 
alle wichtigen Angelegenheiten der Technischen Be-
triebe Solingen unverzüglich zu unterrichten. Er kann 
von der Betriebsleitung jederzeit Auskünfte verlangen 
und ihr im Interesse der Einheitlichkeit der Verwal-
tungsführung Weisungen erteilen.

4. Glaubt die Betriebsleitung nach pflichtgemäßem Er-
messen, die Verantwortung für die Durchführung einer 
Weisung des Oberbürgermeisters nicht übernehmen zu 
können, so hat sie sich an den Betriebsausschuss Tech-
nische Betriebe Solingen zu wenden. Wird keine Über-
einstimmung zwischen dem Betriebsausschuss Tech-
nische Betriebe Solingen und dem Oberbürgermeister 
erzielt, so ist die Entscheidung des Hauptausschusses 
herbeizuführen.

5. Der Oberbürgermeister kann seine bzw. ihre Befugnisse 
dem bzw. der zuständigen Beigeordneten übertragen, 
soweit es mit seiner Stellung als Leiter der Gemeinde-
verwaltung vereinbar ist.
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2. Verpflichtungserklärungen werden, soweit sie nicht zu 
den Geschäften der laufenden Betriebsleitung gehö-
ren, vom Oberbürgermeister oder seiner Stellvertretung 
und der Betriebsleitung oder deren Vertretung unter 
dem Namen der Stadt Solingen unterzeichnet (§§ 64 
und 74 GO NRW). Im Übrigen gilt § 3 (3) EigVO NRW.

§ 16
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

1. Die Technischen Betriebe Solingen werden als Sonder-
vermögen der Stadt Solingen verwaltet und nachge-
wiesen. Auf die Erhaltung des Sondervermögens wird 
Bedacht genommen.

2. Das Wirtschaftsjahr der Technischen Betriebe Solingen 
ist das Kalenderjahr.

3. Der Wirtschaftsplan, der aus dem Erfolgsplan (§ 15 Eig-
VO NRW), dem Vermögensplan (§ 16 EigVO NRW) und 
der Stellenübersicht (§ 17 EigVO NRW) besteht, ist von 
der Betriebsleitung aufzustellen und spätestens einen 
Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres im Entwurf 
über den Stadtkämmerer und den Oberbürgermeister 
dem Betriebsausschuss vorzulegen, der ihn mit dem 
Beratungsergebnis an den Rat der Stadt Solingen zur 
Feststellung weiterzuleiten hat. 

4. Der Wirtschaftsplan ist unverzüglich zu ändern, wenn 
eine der Voraussetzungen des § 14 (2) EigVO NRW er-
füllt ist.

5. Erfolggefährdende Mindererträge vom Erfolgsplan 
im Sinne von § 15 (3) Satz 1 EigVO liegen vor, wenn 
ein Ansatz in den Erfolgsplänen um mehr als 5 v. H. 
unterschritten werden muss und ein Ausgleich der 
Mindereinnahme im Rahmen der Vorschriften über 
die Deckungsfähigkeit der Ansätze nicht möglich ist. 
Erfolggefährdende Mehraufwendungen im Sinne von 
§ 15 (3) Satz 2 EigVO liegen vor, wenn sie 5 v. H. des 
Ansatzes in den Erfolgsplänen übersteigen.

6. Ausgaben für verschiedene Vorhaben innerhalb der 
Vermögenspläne der Technischen Betriebe Solingen, 
die sachlich eng zusammenhängen, sind gegenseitig 
deckungsfähig, soweit dies mit dem Abgabenrecht ver-
einbar ist. Mehrausgaben für Einzelvorhaben der Ver-
mögenspläne im Sinne von § 16 (5) EigVO, die 15 v. H. 
des Ansatzes in den Vermögensplänen überschreiten, 
bedürfen der Zustimmung des Betriebsausschusses.

 
§ 17
Zwischenberichte

Der Oberbürgermeister und der Betriebsausschuss sind von 
der Betriebsleitung vierteljährlich, einen Monat nach Quar-
talsende, über die Entwicklung der Erträge und Aufwen-
dungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes 
schriftlich zu unterrichten.
       
§ 18
Jahresabschluss und Lagebericht

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind bis zum Ab-
lauf von drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres von 

§ 13
Personalangelegenheiten

1. In den Technischen Betrieben Solingen sind in der Regel 
Beschäftigte anzustellen. Es können für entsprechende 
Aufgaben auch Beamte bzw. Beamtinnen eingestellt 
werden. 

2. Für die Beteiligung der Vertretung der Bediensteten in 
Personalangelegenheiten gelten die gesetzlichen Be-
stimmungen.

3. Die Betriebsleitung entwirft für jedes Wirtschaftsjahr 
eine Stellenübersicht für die Beschäftigten.

4. Die Beschäftigten der Technischen Betriebe Solingen 
werden von der Betriebsleitung eingestellt, höhergrup-
piert und entlassen. Die hierzu erforderlichen schrift-
lichen Erklärungen werden von der Betriebsleitung un-
terzeichnet. Die allgemeinen personalwirtschaftlichen 
Grundsätze der Verwaltung der Stadt Solingen werden 
von den Technischen Betrieben Solingen beachtet. 

5. Die in den Technischen Betrieben Solingen beschäf-
tigten Beamten bzw. Beamtinnen werden in den Stel-
lenplan der Stadt Solingen aufgenommen und in der 
Stellenübersicht der Technischen Betriebe Solingen 
nachrichtlich geführt.

§ 14
Vertretung der Technischen Betriebe Solingen

1. In Angelegenheiten der Technischen Betriebe Solingen, 
die der Entscheidung der Betriebsleitung unterliegen, 
werden die Technischen Betriebe Solingen durch die 
Betriebsleitung vertreten. Die Betriebsleitung unter-
zeichnet unter dem Namen ‚Technische Betriebe Solin-
gen – Betriebsleitung‘ ohne Angabe eines Vertretungs-
verhältnisses. Die übrigen Dienstkräfte zeichnen stets 
‚Im Auftrag‘.

2. In Angelegenheiten, die der Entscheidung des Betriebs-
ausschusses unterliegen, zeichnet die Betriebsleitung 
unter der Bezeichnung ‚Der Oberbürgermeister – Tech-
nische Betriebe Solingen“ verbunden mit dem Zusatz 
„Im Auftrag“.

3. Soweit die Angelegenheiten der Entscheidung des 
Rates unterliegen, zeichnet der Oberbürgermeister un-
ter „Der Oberbürgermeister– Technische Betriebe So-
lingen“ ohne Angabe des Vertretungsverhältnisses und 
die Betriebsleitung mit dem Zusatz „Im Auftrag“. Der 
Oberbürgermeister kann seine Befugnisse nach der Ge-
meindeordnung übertragen.

4. Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der Beauf-
tragten sowie der Umfang ihrer Vertretungsbefugnis 
werden von der Betriebsleitung nach den Bestim-
mungen der Hauptsatzung öffentlich bekanntgemacht.

§ 15
Verpflichtungserklärungen

1. Alle Erklärungen, durch die die Stadt Solingen ver-
pflichtet werden soll, sind schriftlich abzugeben.
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der Betriebsleitung aufzustellen. Er ist unter Angabe des 
Datums zu unterschreiben und über den Stadtkämmerer 
und den Oberbürgermeister dem Betriebsausschuss vorzu-
legen, der sie mit dem Beratungsergebnis an den Rat zur 
Feststellung weiterzuleiten hat.

Der Jahresabschluss ist öffentlich bekannt zu machen. Das 
Nähere bestimmen die §§ 21 bis 26 EigVO NRW.

§ 19
Finanzbuchhaltung und Kassenführung

Die Technischen Betriebe Solingen führen eine Sonderrech-
nung nach handelsrechtlichen Grundsätzen gemäß § 19 
EigVO NRW.

Die nach § 31 GemHVO NRW durch den Oberbürgermei-
ster der Stadt Solingen erlassenen Dienstanweisungen gel-
ten entsprechend.

§ 20
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Diese Betriebssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2011 in 
Kraft.

Gleichzeitig tritt die Betriebssatzung der EntsorgungsBe-
triebe Solingen in der Fassung vom 24. Juni 2002 und die 
Betriebssatzung des Technischen Betriebes Straßen und 
Grün in der Fassung vom 25.09.2007 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Betriebssatzung für die Technischen Be-
triebe Solingen wird hiermit öffentlich bekanntgegeben. Es 
wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 (6) GO NRW eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO 
NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Solingen, den 28.02.2011
       
Feith 
Oberbürgermeister
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